
01 Satzung über den Anschluß an die öffentliche Was serversorgungsanalge 

 
S a t z u n g 

 
über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgu ngsanlage und die Versorgung der 
Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) d er Stadt Willebadessen vom 
24.12.1981 

geändert durch Erste Artikelsatzung  
zur Anpassung der ortsrechtlichen Vorschriften  

der Stadt Willebadessen an den Euro 
vom 26.11.2001 

(Euro-Anpassungssatzung) 
geändert durch 2. Änderung vom 21.03.2002 

 

Aufgrund der §§ 4 und 19 der Gemeindeordnung für da s Land Nordrhein-Westfalen i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 01.10.1079 (GV.NW. S. 594/SGV. N W. 2023) hat der Rat der Stadt Wille-
badessen in seiner Sitzung am 22.12.1981 folgende S atzung beschlossen: 

 
§ 1  

Allgemeines 
 

Die Stadt Willebadessen betreibt die Wasserversorgu ng als öffentliche Einrichtung zur Versor-
gung der Grundstücke ihres Gebietes mit Trink- und Betriebswasser. Art und Umfang der Was-
serversorgungsanlagen bestimmt die Stadt Willebades sen. 
 

§ 2 
Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer 

 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhäng ig von der Eintragung im Liegen-
schaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht  auf die Grundstücksbezeichnung jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige  wirtschaftliche Einheit bildet. 

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer  erlassenen Vorschriften gelten auch für 
Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Gr undstück dinglich Berechtigte. Von meh-
reren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt un d verpflichtet; sie haften als Gesamtschuld-
ner. 

§ 3 
Anschluß- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Will ebadessen liegenden Grundstücks ist be-
rechtigt, den Anschluß seines Grundstücks an die Wa sserversorgungsanlage und die Beliefe-
rung mit Trink- und Betriebswasser nach Maßgabe der  Satzung zu verlangen.  

(2) Das Anschluß- und Benutzungsrecht erstreckt sic h nur auf solche Grundstücke, die durch 
eine Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Gru ndstückseigentümer können nicht ver-
langen, daß eine neue Versorgungsleitung hergestell t oder eine bestehende Versorgungleitung 
geändert wird. 
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 (3) Der Anschluß eines Grundstücks an eine bestehe nde Versorgungsleitung kann versagt 
werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage de s Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Stadt Wi llebadessen erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert. 

(4) Das Anschluß- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen der Abs. 2 und 3, sofern der 
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit de m Bau und Betrieb zusammenhängenden 
Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Sicherhe it zu leisten.  

§ 4 
Anschlußzwang 

 
Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser v erbraucht wird, sind verpflichtet, diese 
Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanl age anzuschließen, wenn sie an eine öf-
fentliche Straße (Weg, Platz) mit einer betriebsfer tigen Versorgungsleitungen grenzen oder ih-
ren unmittelbaren Zugang zu einer solchen Straße du rch einen Privatweg haben. Befinden sich 
auf einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen, so ist jedes 
Gebäude anzuschließen. 

§ 5 
Befreiung vom Anschlußzwang 

 

Von der Verpflichtung zum Anschluß wird der Grundst ückseigentümer auf Antrag befreit, wenn 
der Anschluß ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der An trag auf Befreiung ist unter Angabe der 
Gründe schriftlich bei der Stadt Willebadessen einz ureichen. 

§ 6 
Benutzungszwang 

 

Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasservers orgungsanlage angeschlossen sind, ist 
der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzun gsrechts (§ 3) ausschließlich aus die-
ser Anlage zu decken (Benutzungszwang). Verpflichte t sind die Grundstückseigentümer und al-
le Benutzer der Grundstücke.  

§ 7 
Befreiung vom Benutzungszwang 

 

(1) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Gr undstückseigentümer auf Antrag befreit, 
wenn die Benutzung ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erforder-
nisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. 

(2) Die Stadt Willebadessen räumt dem Grundstücksei gentümer darüber hinaus im Rahmen des 
ihr wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die Möglic hkeit ein, den Bezug auf einen von ihm ge-
wünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf  zu beschränken.  

(3) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist  unter Angabe der Gründe schriftlich bei der 
Stadt Willebadessen einzureichen.  

(4) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt Willeba dessen vor Errichtung einer Ei-
gengewinnungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat du rch geeignete Maßnahmen si-
cherzustellen, daß von seiner Eigenanlage keine Rüc kwirkungen in das öffentliche Wasserver-
sorgungsnetz möglich sind.  

 

§ 8 
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Nutzung des Niederschlagswassers 

 
(1) Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutz ung des auf seinem Grundstück anfallen-
den Niederschlagswassers als Brauchwasser, hat sich  der Grundstückseigentümer vor Instal-
lation der Brauchwasseranlage teilweise vom Anschlu ss- und Benutzungszwang der öffentli-
chen Wasserversorgung befreien zu lassen. Gleiches gilt für die Entnahme von Wasser aus 
Brunnen, Tiefenbohrungen oder Gewässern, wenn diese s als Brauchwasser genutzt werden 
soll. 
Zur Nutzung des Niederschlagswassers als Brauchwass er gehört insbesondere die Verwen-
dung im Haushalt, nicht jedoch die ausschließliche Nutzung zur Gartenbewässerung. 
 
Im Rahmen des Antrages, dem ein Lageplan und eine S kizze der geplanten Anlage beizufügen 
sind, ist darzulegen,  
 1. für welchen Zweck Niederschlagswasser genutzt w erden soll, 
 2. in welcher Form eine Trinkwassernachspeisung er folgen soll, 
 3. in welcher Weise überschüssiges Niederschlagswa sser entsorgt werden soll. 

 
(2) Eine Trinkwassernachspeisung ist nur über einen  freien Auslauf oder einen Rohrunterbre-
cher A1 nach DIN 1988 Teil 4 Abs. 4.5.2 zulässig. B ei einem freien Auslauf muss ein Mindestab-
stand zwischen dem höchstmöglichen Wasserspiegel im  Sammelbehälter und der Unterkante 
des Zulaufs eingehalten werden.  
 
 
Dieser Abstand beträgt das Doppelte des Innendurchm essers des Zulaufsrohres, mindestens 
aber 20 mm nach DIN 1988 Teil 4 Abs. 4.2.1. 
 
(3) Alle Wasserentnahmestellen, die mit Niederschla gswasser gespeist werden, sind mit den 
Worten "Kein Trinkwasser" schriftlich oder bildlich  zu kennzeichnen nach DIN 1988 Teil 2 Abs. 
3.3.2. Die Leitungen der eigenen Versorgung mittels  Niederschlagswasser sind farbig beson-
ders zu kennzeichnen, soweit sie nicht erdverlegt s ind, um der Gefahr von Querverbindungen 
und Verwechslungen zu begegnen.  
Im Bereich der Übergabestelle (Wasserzähler) ist ei n Hinweisschild anzubringen, mit dem auf 
die Installation der Niederschlagswasseranlage und den Ausschluss von Querverbindungen 
hingewiesen wird. 
 
(4) Der zur Nutzung der öffentlichen Abwasseranlage  berechtigte Brauchwassernutzer ist ver-
pflichtet, eine Abwassermengenmesseinrichtung zu in stallieren, die der ordnungsgemäßen 
Gebührenerhebung dient. Auf Wunsch des Brauchwasser nutzers kann das Wasserwerk den 
Einbau der Mengenmesseinrichtung gegen Kostenerstat tung vornehmen. Im Zulauf vor der 
Abwassermengenmesseinrichtung hat der Brauchwassern utzer eine geeignete Filteranlage zu 
installieren. Sollte aufgrund der technischen Gegeb enheiten der Brauchwasseranlage eine wei-
tere Messeinrichtung zur genauen Berechnung der Abw asser- und Frischwassergebühr erfor-
derlich sein, gelten Satz 1 und 2 entsprechend.  
 
(5) Verstöße gegen die Genehmigungspflicht einer Br auchwasseranlage können als Abgaben-
hinterziehung geahndet werden. 
 
(6) Die Inbetriebnahme ist erst nach Abnahme der Br auchwasseranlage und Einbau der Mess-
einrichtung(en) auf Antrag des Brauchwassernutzers bei der Gemeinde zulässig. Nähere Rege-
lungen erfolgen durch Verwaltungsakt zur teilweisen  Befreiung vom Anschluss- und Benut-
zungszwang der öffentlichen Wasserversorgungsanlage . 
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§ 9 
Art der Versorgung 

 

(1) Das Wasser muß den jeweils geltenden Rechtsvors chriften und den anerkannten Regeln der 
Technik für die vereinbarte Bedarfsart (Trink- oder  Betriebswasser) entsprechen. Die Stadt Wil-
lebadessen ist verpflichtet, daß Wasser unter dem D ruck zu liefern, der für eine einwandfreie 
Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffenden Ve rsorgungsgebiet erforderlich ist. Sie ist 
berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wa ssers im Rahmen der gesetzlichen und 
behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Reg eln der Technik zu ändern, falls dies in 
besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technis chen Gründen zwingend notwendig ist; 
dabei sind die Belange des Grundstückseigentümers m öglichst zu berücksichtigen.  

(2)Stellt der Grundstückseigentümer Anforderungen a n Beschaffenheit und Druck des Was-
sers, die über die vorgenannten Verpflichtungen hin ausgehen, so obliegt es ihm selbst, die er-
forderlichen Vorkehrungen zu treffen. 

§ 10 
Umfang der Versorgung, 

Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechnungen 
 

(1) Die Stadt Willebadessen ist verpflichtet, das W asser jederzeit am Ende der Anschlußleitung 
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht 

 1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstell ung der öffentlichen Wasser-
versorgung erforderlich oder sonst nach dieser Satz ung vorbehalten sind, 

 2. soweit und solange die Stadt Willebadessen an d er Versorgung durch höhere Ge-
walt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet 
werden kann, gehindert ist. 

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit  dies zur Vornahmen betriebs-
notwendiger Arbeiten erforderlich ist. Die Stadt Wi llebadessen hat jede Unterbrechung oder 
Unregelmäßigkeit sofort zu beheben.  

 (3) Die Stadt Willebadessen hat die Grundstückseig entümer bei einer nicht nur für kurze Dauer 
beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtze itig in geeigneter Weise zu unterrichten. 
Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die  Unterrichtung 

 1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich is t und die Stadt Willebadessen die-
se nicht zu vertreten hat oder 

 2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unter brechungen verzögern würde. 

 

§ 11 
Haftung bei Versorgungsstörungen 

 

(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durc h Unterbrechung der Wasserversorgung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung er leidet, haftet die Stadt Willebadessen aus 
dem Benutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle 
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 1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der  Gesundheit des Grund-
stückseigentümers, es sei denn, das der Schaden von  der Stadt Willebadessen o-
der einem ihrer Bediensteten oder Verrichtungsgehil fen weder vorsätzlich noch 
fahrlässig verursacht worden ist, 

 2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, daß der Schaden weder durch Vorsatz 
noch durch grobe Fahrlässigkeit der Stadt Willebade ssen oder eines ihrer Bediens-
teten oder eines Verrichtungsgehilfen verursacht wo rden ist, 

 3. eines Vermögensschadens, es sei denn, daß diese r weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit der Stadt Willebadessen oder eines vertretungs-
berechtigten Organs verursacht worden ist. 

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches i st nur bei vorsätzlichem Handeln von Ver-
richtungsgehilfen anzuwenden. 

(2) Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Grundstücksei gentümern anzuwenden, die diese gegen 
ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerla ubter Handlung geltend machen. Die 
Stadt Willebadessen ist verpflichtet, den Grundstüc kseigentümern auf Verlangen über die mit 
der Schadensverursachung durch ein drittes Unterneh men zusammenhängenden Tatsachen 
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sin d oder von ihr in zumutbarer Weise aufge-
klärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendma chung des Schadenersatzes erforderlich 
ist.  

(3) Die Ersatzpflicht entfällt bei Schäden unter 15 ,00 €. 

(4) Ist der Grundstückseigentümer berechtigt, das g elieferte Wasser an einen Dritten weiterzu-
leiten und erleidet dieser durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmä-
ßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haft et die Stadt Willebadessen am Dritten ge-
genüber in dem selben Umfange wie dem Grundstücksei gentümer aus dem Benutzungsver-
hältnis. 

(5) Leitet der Grundstückseigentümer das gelieferte  Wasser an einen Dritten weiter, so hat er 
im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzu stellen, daß dieser aus unerlaubter Hand-
lung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche e rheben kann, als sie in den Absätzen 1 
bis 3 vorgesehen sind. Die Stadt Willebadessen hat den Grundstückseigentümer hierauf bei 
Begründung des Benutzungsverhältnisses besonders hi nzuweisen. 

(6) Der Grundstückseigentümer hat den Schaden unver züglich der Stadt Willebadessen oder, 
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Untern ehmen mitzuteilen. Leitet der Grund-
stückseigentümer das gelieferte Wasser an einen Dri tten weiter, so hat er diese Verpflichtung 
auch dem Dritten aufzuerlegen. 

§ 12 
Verjährung 

 

(1) Schadensersatzansprüche der in § 6 bezeichneten  Art verjähren in 3 Jahren von dem Zeit-
punkt an, in welchem der Ersatzberechtigte von dem Schaden, von den Umständen, aus denen 
sich seine Anspruchsberechtigung ergibt, und von de m ersatzpflichtigen Was-
serversorgungsunternehmen Kenntnis erlangt, ohne Rü cksicht auf diese Kenntnis in 5 Jahren 
von dem schädigenden Ereignis an. 

(2).Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem  Ersatzberechtigten Verhandlungen ü-
ber den zu leistenden Schadensersatz, so ist die Ve rjährung gehemmt, bis der eine oder andere 
Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. 
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(3) § 10 Abs. 5 gilt entsprechend.  

§ 13 
Grundstücksbenutzung 

 

(1) Die Grundstückseigentümer haben für Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen und 
Verlegen von Leitungen einschl. Zubehör zur Zu- und  Fortleitung von Wasser über ihre im glei-
chen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen un-
entgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung 
angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaf tlichem Zusammenhang mit der Wasser-
versorgung genutzt werden oder für die die Möglichk eit der Wasserversorgung sonst wirt-
schaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigen-
tümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise  belasten würde.  

 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme des Grundstückes zu benachrichtigen. 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung de r Einrichtungen verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar s ind. Die Kosten der Verlegung hat die Stadt 
Willebadessen zu tragen. Dienen die Einrichtungen a usschließlich der Versorgung des Grund-
stückes, so gelten die Bestimmungen der Beitrags- u nd Gebührensatzung.  

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Gr undstückseigentümer die Entfernung der 
Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen d er Gemeinde noch 5 Jahre unentgeltlich zu 
dulden, es sei denn, daß ihm dies nicht zugemutet w erden kann.  

(5) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für öffentlich e Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau  von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt sind.  

 

§ 14 
Hausanschluß 

 

(1) Der Hausanschluß besteht aus der Verbindung des  Verteilungsnetzes mit der Anlage des 
Grundstückseigentümers. Er beginnt an der Abzweigst elle des Verteilungsnetzes und endet mit 
der Hauptabsperrvorrichtung.  

(2) Der Anschluß an die öffentliche Wasserversorgun gsanlage und jede Änderung des Hausan-
schlusses ist vom Grundstückseigentümer unter Benut zung eines bei der Stadt Willebadessen 
erhältlichen Vordrucks für jedes Grundstück zu bean tragen. Dem Antrag sind insbesondere 
folgende Unterlagen beizufügen, soweit sich die erf orderlichen Angaben nicht bereits aus dem 
Antrag selbst ergeben: 

 1. ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten Anlage des Grund-
stückseigentümers (Wasserverbrauchsanlage), 

 2. der Name des Installationsunternehmens, durch d as die Wasserverbrauchsanlage 
eingerichtet oder geändert werden soll, 

 3. eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtung en (z.B. von Gewerbebetrieben 
usw.), für die auf dem Grundstück Wasser verwendet werden soll, sowie die Anga-
be des geschätzten Wasserbedarfs,  
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 4. Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage ,  

 5. eine Erklärung des Grundstückseigentümers, die anfallenenden Kosten der 
Anschlußleitung einschl. der Wiederherstellungskost en im öffentlichen Ver-
kehrsraum und der Straßenoberfläche nach Maßgabe de r Beitrags- und Ge-
bührensatzung zu übernehmen und der Stadt Willebade ssen den entsprechenden 
Betrag zu erstatten. 

 6. Im Falle des § 3 Abs.2 und 3 die Verpflichtungs erklärung zur Übernahme der mit 
dem Bau und Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten 

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie der en Änderung werden nach Anhörung des 
Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner ber echtigten Interessen von der Stadt Wil-
lebadessen bestimmt. 

(4) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen d er Stadt Willebadessen und stehen vor-
behaltlich abweichender Regelung in deren Eigentum.  Sie werden ausschließlich von der Stadt 
Willebadessen hergestellt, unterhalten, erneuert, g eändert, abgetrennt und beseitigt, müssen 
zugänglich und vor Beschädigung geschützt sein. Sow eit die Stadt Willebadessen die Erstel-
lung des Hausanschlusses oder Veränderungen des Hau sanschlusses nicht selbst, sondern 
durch Nachunternehmer durchführen läßt, sind Wünsch e des Grundstückseigentümers bei der 
Auswahl der Nachunternehmer zu berücksichtigen. Der  Grundstückseigentümer hat die bauli-
chen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des  Hausanschlusses zu schaffen. Sie darf 
keine Einwirkungen auf den Hausanschluß vornehmen o der vornehmen lassen. 

(5) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbeson dere das Undichtwerden von Leitungen 
sowie sonstige Störungen sind dem Wasserversorgungs unternehmen unverzüglich mitzutei-
len. 

§ 15 
Meßeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

 

(1) Die Stadt Willebadessen kann verlangen, daß der  Grundstückseigentümer auf eigene Kos-
ten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen  geeigneten Wasserzählerschacht oder 
Wasserzählerschrank anbringt, wenn 

 1. das Grundstück unbebaut ist oder 

 2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlußleitung en erfolgt, die unverhält-
nismäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschw ernissen verlegt werden 
können oder 

 3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des W asserzählers vorhanden ist.  

(2) der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die  Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zu-
stand und jederzeit zugänglich zu halten. 

 (3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung d er Einrichtungen auf seine Kosten ver-
langen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn n icht mehr zumutbar sind und die Verlegung 
ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung m öglich ist.  
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§ 16 
Anlage des Grundstückseigentümers 

 

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung,  Änderung und Unterhaltung der Anlage 
hinter dem Hausanschluß mit Ausnahme der Meßeinrich tungen der Stadt Willebadessen ist der 
Grundstückseigentümer verantwortlich. Hat er die An lage oder Anlagenteile einem Dritten ver-
mietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschr iften dieser Satzung und anderer gesetzli-
cher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errich-
tet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Di e Errichtung der Anlage und wesentliche 
Veränderungen dürfen nur durch die Stadt Willebades sen oder ein in ein Installateurverzeich-
nis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen es Installationsunternehmen erfolgen. 
Die Stadt Willebadessen ist berechtigt, die Ausführ ung der Arbeiten zu überwachen. 

(3) Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen  befinden, können plombiert werden. Eben-
so können auch Anlagenteile, die zur Anlage des Gru ndstückseigentümers gehören, unter 
Plombenverschluß genommen werden, um eine einwandfr eie Messung zu gewährleisten. Die 
dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach  den Angaben der Stadt Willebadessen zu 
veranlassen. 

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend den anerkannten 
Regeln der Technik beschaffen sind. Das Zeichen ein er anerkannten Prüfstelle (z.B. DIN DVGW, 
DVGW- oder GS-Zeichen) bekundet, daß diese Vorausse tzungen erfüllt sind.  

§ 17 
Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentüm ers 

 

(1) Die Stadt Willebadessen oder deren Beauftragte schließen die Anlage des Grund-
stückseigentümers an das Verteilungsnetz an und set zen sie in Betrieb. 

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der St adt Willebadessen über das Installati-
onsunternehmen zu beantragen. 

§ 18 
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

 

Die Stadt Willebadessen ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach 
ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den G rundstückseigentümer auf anerkannte Si-
cherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren  Beseitigung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherhe it gefährden oder erhebliche Störungen er-
warten lassen, so ist die Stadt Willebadessen berec htigt, den Anschluß oder die Versorgung zu 
verweigern; bei Gefahr für Leib und Leben ist sie h ierzu verpflichtet. 

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfun g der Anlage sowie durch deren 
Anschluß an das Verteilungsnetz übernimmt die Stadt  Willebadessen keine Haftung für die 
Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn si e bei einer Überprüfung Mängel festgestellt 
hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen . 
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§ 19 
Betrieb, Erweiterung und Änderung der Anlage und Ve rbrauchseinrichtungen des Grund-

stückseigentümers; Mitteilungspflichten 
 

(1) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, daß Störungen anderer Grund-
stückseigentümer, störende Rückwirkungen auf Einric htungen der Gemeinde oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgesc hlossen sind.  

(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie d ie Verwendung zusätzlicher Ver-
brauchseinrichtungen sind der Stadt Willebadessen m itzuteilen, soweit sich dadurch Größen 
für die Gebührenbemessung ändern oder sich die vorz uhaltende Leitung wesentlich erhöht. 

§ 20 
Zutrittsrecht 

 

Der Grundstückseigentümer hat dem mit einem Ausweis  versehenen Beauftragten der Stadt 
Willebadessen den Zutritt zu seinen Räumen und zu d en in § 14 genannten Einrichtungen zu 
gestatten, soweit dies die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger 
Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesond ere zur Ablesung, oder zur Ermittlung der 
Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich i st.  

§ 21 
Technische Anschlußbedingungen 

 

(1) Die Stadtwerke bestimmen Zahl, Art, Material, l ichte Weite und Führung der An-
schlußleitungen sowie die Anschlußstelle. Sind mehr ere Versorgungsleitungen vorhanden, so 
bestimmen die Stadtwerke, an welche Leitung der Abn ehmer angeschlossen wird. Auf die be-
rechtigten Wünsche des Anschlußnehmers ist nach Mög lichkeit Rücksicht zu nehmen.  

(2) Die Stadt Willebadessen ist berechtigt, weitere  technische Anforderungen an den Hau-
sanschluß und anderer Anlagenteile sowie an dem Bet rieb der Anlage festzulegen, soweit dies 
aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorg ung , insbesondere im Hinblick auf die 
Erfordernisse des Verteilungsnetzes notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkann-
ten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Ans chluß bestimmter Verbrauchseinrichtun-
gen kann von der vorherigen Zustimmung der Stadt Wi llebadessen abhängig gemacht werden. 
Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der  Anschluß eine sichere und störungs-
freie Versorgung gefährden würde. 

§ 22 
Messung 

 

(1) Die Stadt Willebadessen stellt die vom Grundstü ckseigentümer verbrauchte Wassermenge 
durch Meßeinrichtungen fest, die den eichrechtliche n Vorschriften entsprechen müssen. Bei 
öffentlichen Verbrauchseinrichtungen kann die gelie ferte Menge auch rechnerisch ermittelt o-
der geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung a ußer Verhältnis zur Höhe des 
Verbrauchs stehen.  
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(2) Die Stadt Willebadessen hat dafür Sorge zu trag en, daß eine einwandfreie Messung der ver-
brauchten Wassermenge gewährleistet ist. Sie bestim mt Art, Zahl und Größe sowie Anbrin-
gungsort der Meßeinrichtung. Ebenso ist die Lieferu ng, Anbringung, Überwachung, Unterhal-
tung und Entfernung der Meßeinrichtung Aufgabe der Stadt Willebadessen . Sie hat den 
Grundstückseigentümer anzuhören und dessen berechti gte Interessen zu wahren. Sie ist ver-
pflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers  die Meßeinrichtungen zu verlegen, wenn 
dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Mess ung möglich ist; der Grundstückseigen-
tümer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen.  

 

(3) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhand enkommen und die Beschädigung der 
Meßeinrichtung, soweit ihn hieran ein Verschulden t rifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen 
und Störungen dieser Einrichtungen der Stadt Willeb adessen unverzüglich mitzuteilen. Er ist 
verpflichtet, die Einrichtungen vor Abwasser, Schmu tz und Grundwasser sowie vor Frost zu 
schützen.  

§ 23 
Nachprüfung von Meßeinrichtungen 

 

(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Na chprüfung der Meßeinrichtungen durch 
eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prü fstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichge-
setzes verlangen. Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der Stadt 
Willebadessen , so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen.  

(2) Die Kosten der Prüfung fallen der Stadt Willeba dessen zur Last, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, s onst dem Grundstückseigentümer.  

§ 24 
Ablesung 

 

(1) Die Meßeinrichtungen werden vom Beauftragen der  Stadt Willebadessen möglichst in glei-
chen Zeitabständen oder auf Verlangen der Stadt Wil lebadessen vom Grundstückseigentümer 
selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen,  daß die Meßeinrichtungen leicht zugänglich 
sind. 

(2)Solange der Beauftragte der Stadt Willebadessen die Räume des Grundstückseigentümers 
nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf d ie Stadt Willebadessen den Verbrauch auf 
der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die ta tsächlichen Verhältnisse sind angemessen 
zu berücksichtigen. 

§ 25 
Verwendung des Wassers 

 

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Grundstückseigentümers, seiner Mieter 
und ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung ges tellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte 
ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Stadt Will ebadessen zulässig. Sie muß erteilt werden, 
wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überw iegende versorgungswirtschaftliche 
Gründe entgegen stehen.  

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werde n, soweit nicht in dieser Satzung oder 
aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher V orschriften Beschränkungen vorgesehen 
sind. Die Stadt Willebadessen kann die Verwendung f ür bestimmt Zwecke beschränken, soweit 
dies zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserverso rgung erforderlich ist.  
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(3) Der Anschluß von Anlagen zum Bezug von Bauwasse r ist bei der Stadt Willebadessen vor 
Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechende s gilt für Anschlüsse zu sonstigen vorü-
bergehenden Zwecken.  

 (4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht z um Feuerlöschen, sondern zu anderen vorü-
bergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre der Stadt Wille-
badessen mit Wasserzählern zu benutzen.  

(5) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlösc hanschlüsse eingerichtet werden, sind 
über ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung besond ere Vereinbarungen mit der Stadt Wille-
badessen zu treffen.  

§ 26 
Heranziehungsbescheide 

 

Vordrucke für Heranziehungsbescheide müssen verstän dlich sein. Die für die Forderung maß-
geblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszu-
weisen. 

§ 27 
Laufzeit der Versorgungsverhältnisse 

 

(1) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzu ng der Wasserversorgungsanlagen ver-
pflichtet ist, den Wasserbezug vollständig einzuste llen, so hat er dies mindestens 2 Wochen 
vor der Einstellung der Stadt Willebadessen schrift lich mitzuteilen.  

(2) Will ein zum Anschluß oder zur Benutzung Verpfl ichteter den Wasserbezug einstellen, so 
hat er bei der Stadt Willebadessen Befreiung nach d en Bestimmungen dieser Satzung zu bean-
tragen. 

(3) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist de r Stadt Willebadessen unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. 

(4) Wird der Wasserverbrauch ohne schriftliche Mitt eilung im Sinne von Absatz 1 oder vor Er-
teilung der Befreiung eingestellt, so haftet der Gr undstückseigentümer der Stadt Willebades-
sen für die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzu ng ergebenden Verpflichtungen.  

(5) Der Grundstückseigentümer  kann eine Zeitweilig e Absperrung seines Anschlusses verlan-
gen, ohne damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen . 

§ 28 
Einstellung der Versorgung 

 

(1) die Stadt Willebadessen ist berechtigt, die Ver sorgung fristlos einzustellen, wenn der 
Grundstückseigentümer den Bestimmungen dieser Satzu ng zuwiderhandelt und die Einstel-
lung erforderlich ist, um 

 1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von  Personen oder Anlagen abzuweh-
ren, 

 2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinf lussung oder vor Anbringung 
der Meßeinrichtungen zu verhindern oder 

 3. zu gewährleisten, daß Störungen anderer Grundst ückseigentümer störende Rück-
wirkungen auf Einrichtungen der Stadt Willebadessen  oder Dritter oder Rückwir-
kungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen  sind.  
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 (2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere be i Nichtzahlung einer fälligen Ab-
gabenschuld, ist die Stadt Willebadessen berechtigt , die Versorgung zwei Wochen nach An-
drohung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Gru ndstückseigentümer darlegt, daß die Folgen 
der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zu widerhandlung stehen und hinreichende 
Aussicht besteht, daß der Grundstückseigentümer sei nen Verpflichtungen nachkommt. 

(3) Die Stadt Willebadessen hat die Versorgung unve rzüglich wieder aufzunehmen, sobald die 
Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Grundstückseigentümer die Kosten der Ein-
stellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. 

§ 29 
Ordnungswidrigkeiten, Zwangsmittel 

 

Ordnungswidrig im Sinne von § 4 Abs. 2 der Gemeinde ordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. 10.1979 (GV. Nw. S. 594) handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig einem Gebot oder Verbot  dieser Satzung (§§ 4, 6, 7 Abs. 4, 13 Abs. 5, 
15 Abs. 2 und 4, 18 Abs. 1 und 2, 24 Abs. 1 und 2) oder einer aufgrund dieser Satzung ergange-
nen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt. Die Ord nungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu der in § 17 des Gesetzes über Ordnungswid rigkeiten (OWiG), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 05.10.1978 (BGBl. I S. 1645), in der jew eils geltenden Fassung, festgelegten Höhe 
geahndet werden.  

§ 30 
Aushändigung der Satzung 

 

Die Stadt Willebadessen händigt jedem Grundstücksei gentümer , mit dem erstmals ein Versor-
gungsverhältnis begründet wird, ein Exemplar dieser  Satzung und der dazu erlassenen Bei-
trags- und Gebührensatzung unentgeltlich aus. Den b ereits versorgten Grund-
stückseigentümern werden diese Satzungen auf Verlan gen ausgehändigt.  

§ 31 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt durch die Erste Artikelsatzung zur Anpassung der ortsrechtlichen Vorschrif-
ten der Stadt Willebadessen an den Euro (Euro-Anpas sungssatzung) am 01. Januar 2002 in 
Kraft.  
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Erste Artikelsatzung zur Anpassung der ortsrechtlichen Vorschriften der Stadt 
Willebadessen an den Euro vom 15.11.2001 wird hierm it gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07 .1994 in der zur Zeit gültigen Fassung 
und der Verordnung über die öffentliche Bekanntmach ung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kantmachungsverordnung) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S.  516) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung vo n Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (G O NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekann tmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich b ekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher b eanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber de r Stadt Willebadessen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Ta tsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Willebadessen, den 26.11.2001 
 
 
gez.: K.-H. Glaremin 
Bürgermeister  


